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1 Allgemeines 

Die Gemeinde Schuttertal beabsichtigt für das Baugebiet „Kappelberg IV“ im Ortsteil 
Dörlinbach einen Bebauungsplan aufzustellen. Dabei handelt es sich um eine ca. 0,39 
ha große Fläche, die in Ortsrandlage im Südosten des Ortsteils Dörlinbach liegt.  
 
Das Gelände wird z. Z. als Acker und Wiese genutzt. Die Entwässerung soll im 
Trennsystem erfolgen.  
 
Geplanter Vorfluter ist die bestehende Regenwasserkanalisation des Baugebiets 
Kappelberg III, welches wiederrum in die Schutter entwässert. Die Schutter verläuft 
westlich des Baugebiets. Der geplante Schmutzwasserkanal soll an die bestehende 
Schmutzwasserkanalisation angeschlossen werden. 
  
Die vorhandene Versiegelung beträgt zurzeit nahezu 0%. Für die zukünftige 
Versiegelung wird ein Wert von 50% angesetzt. 
  
Es wird davon ausgegangen, dass eine Versickerung des Oberflächenwassers 
aufgrund der steilen Geländelage nicht möglich ist. 

2 Berechnung des Regenwasserabflusses des Baugebiets „Kappelberg IV“ 

Der Abfluss beträgt ohne Rückhaltung: 

Qein = Qr15,1 = r15,n=1 · Au    

Kanalisiertes Einzugsgebiet: AEK = 0,39 ha  

undurchlässige Fläche: Au = 0,39 ha · 0,50 = 0,20 ha 

Qr15,n=1 = 138,90 l/(s · ha) · 0,20 ha  = 27,78 l/s 

3 Erforderlicher Rückhalteraum (nach DWA-A117): 

Die Oberflächenentwässerung des Neubaugebiets soll gedrosselt erfolgen. Es wird 
deshalb, wie nachfolgend ermittelt, ein ca. 23 m³ großes Rückhaltevolumen 
erforderlich. 

3.1 Bemessungsgrundlagen 

Kanalisiertes Einzugsgebiet: AEK = 0,39 ha 

Versiegelungsgrad: VS = 50 % 

Überschreitungshäufigkeit: n = 0,2 
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3.2 Undurchlässige Fläche Au 

Au = 0,39 ha  ·  0,5 = ca. 0,20 ha 

3.3 Drosselabfluss 

Der Drosselabfluss ergibt sich wie folgt: 
 

Qdr = 60 l/(s · ha)  ·  0,39 ha = ca. 23,40 l/s Gewählt: 23,00 l/s 

 
Die Drosselabflussspende wurde in Rücksprache mit dem Landratsamt Ortenaukreis 
festgelegt. 
 
Eine gesonderte Drosselung des Abflusses aus dem Gebiet ist nicht vorgesehen. Die 
Einleitung erfolgt in das bestehende Kanalnetz und dann in die Schutter, wo der 
benötigte Rückhalteraum geschaffen wird. Eine Drosselung des Abflusses und 
Aktivierung der Rückhaltung erfolgt letztendlich über die vorhandenen 
Brückenbauwerke in der Schutter. 

3.4 Drosselabflussspende 

Drosselabflussspende: qdr,r,u = 23,00 l/s / 0,20 ha = 115,00 l/(s · ha)  

3.5 Abminderungsfaktor 

Fließzeit       

tf = ca. 5 min     

Aus DWA-A 117, Bild 3 interpoliert: fA ≈ 0,99   

3.6 Zuschlagsfaktor 

fZ = 1,20 (geringes Risikomaß)    

3.7 Ermittlung des Rückhaltevolumens 

Vs,u = (rD,n  -  qdr,r,u) · D · fZ · fA · 0,06 

 = (rD,n  -  qdr,r,u) · D · 1,20 · 0,99 · 0,06 

 = (rD,n  -  115,00) · D · 0,07128 
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D 
[min] 

hN 
[min] 

rD,N 

[l/(S*ha)] 
qdr,ru 

[l/(s*ha)] 
rD,N-qdr,ru 

[l/(s*ha)] 
VS,U 

[m³/ha] 
V 

[m³] 

5,00 12,00 420,00 115,00 305,00 108,70 21,74 

10,00 17,20 271,70 115,00 156,70 117,70 22,34 

15,00 20,80 206,70 115,00 91,70 98,05 19,61 

20,00 23,40 170,00 115,00 55,00 78,41 15,68 

30,00 27,00 127,80 115,00 12,80 27,37 5,47 

 

erf. V = VS,U ·  Au = 117,70 · 0,20 = 22,34 m³ ≈ 23 m³ 

4 Regenwasserkanalisation 

Das Neubaugebiet soll über die öffentliche Regenwasserkanalisation  in die Schutter 
entwässern.  

 
Da zum Schutz der vorhandenen Bebauung vor Vernässung eine Versickerung oder 
Rückhaltung am Hang ausgeschlossen wird, wurde mit dem Landratsamt 
Ortenaukreis vereinbart, dass der benötigte Rückhalteraum entlang der Schutter 
geschaffen werden soll. Hierzu wird im Böschungsbereich, oberhalb des 
Mittelwasserspiegels, das benötigte Volumen abgetragen. 

 
Das Baugebiet befindet sich in steiler Hanglage. Zum Schutz vor dem hangseitig 
zufließenden Oberflächenwasser wird am östlichen Rand ein Fangegraben 
angeordnet. 

 
Für das im Norden direkt angrenzende Neubaugebiet „Kappelberg III“ wurde bereits 
ein Fangegraben hergestellt. Ein Anschluss an diesen ist höhentechnisch möglich, 
jedoch kann aufgrund der vorhandenen Topographie nicht der komplette 
Fangegraben nach Norden entwässern. 

 
Nach Süden wäre ein Anschluss des Fangegrabens an einen vorhandenen, offenen 
Graben denkbar, der südlich des geplanten Baugebietes verläuft. Hierzu wurde ein 
Ortstermin mit dem Landratsamt durchgeführt. Vor Ort wurde der offene Graben als 
Gewässer mit zugehörigem Gewässerstreifen eingestuft. 

 
Die Baufläche wurde daraufhin an den Gewässerstreifen angepasst. Ein Anschluss 
des Fangegrabens an das Gewässer ist jedoch auch nicht möglich, da dieses in Teilen 
verdolt ist und die Verdolung nicht leistungsfähig genug ist, um das Hangwasser 
aufzunehmen. 

 
Laut dem Landratsamt Ortenaukreis darf die vorhandene Verdolung nicht vergrößert 
werden, sondern der Graben müsste stattdessen auf der gesamten Länge vollständig 
offengelegt werden. Dies hätte auch den Rückbau landwirtschaftlicher Überwege zur 
Folge, die dann durch Brückenbauwerke ersetzt werden müssten. 

 
Es muss daher am Ende des Fanggrabens ein Einlaufschacht angeordnet werden, 
der an die öffentliche Regenwasserkanalisation angeschlossen wird. 
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5 Regenwasserbehandlung 

Das Gebiet ist als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. Es ist daher i.d.R. 
nicht mit einer Verschmutzung des Oberflächenwassers zu rechnen. Eine 
Regenwasserbehandlung ist daher nach aktuellem Stand nicht erforderlich. 

6 Schmutzwasserkanalisation 

Das Baugebiet wird über einen Schmutzwasserkanal an die bestehende, öffentliche 
SW-Kanalisation des Baugebiets „Kappelberg III“ angeschlossen. 

7 Hochwasserschutz 

Aufgrund der Lage des Baugebietes ist nicht von einer Gefährdung durch HQ 100 oder 
HQ Extrem auszugehen. Zur Bekräftigung der Annahme wurden die 
Hochwassergefahrenkarten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) herangezogen (vgl. Anlage 2). 

 
Das Baugebiet befindet sich weder bei HQ 100 noch bei HQ Extrem im betroffenen 
Bereich. 

8 Verkehrsanlagen 

Das Gebiet wird ausschließlich über die Straße „Im Schelmenwinkel“ erschlossen, die 
in das Neubaugebiet „Kappelberg IV“ verlängert wird. 

 
Die Breite des Verkehrsraums der Erschließungsstraße beträgt 5,50m und soll mit 
dem gleichen Aufbau der bestehenden Straße „Im Schelmenwinkel“ verlängert 
werden. Am Ende der neuen Erschließungsstraße ist ein Wendehammer vorgesehen. 

 
Ein 3-achsiges Müllfahrzeug kann im geplanten Wendehammer unter Mitbenutzung 
der Gegenfahrbahn wenden. Auch im Kurvenbereich muss das Müllfahrzeug die 
Gegenfahrbahn mitbenutzen. 

 
Damit auch der Bauplatz Nr. 3 erschlossen werden kann, hat das Planungsbüro 
Fischer eine Aufweitung des Wendehammers zu diesem Bauplatz vorgesehen. Hier 
entsteht so eine Zufahrtsbreite von ca. 5m. Ein Zufahren mit dem PKW in die Zufahrt 
ist möglich. Für entsprechende Wendemöglichkeiten muss auf dem Privatgrundstück 
gesorgt werden. Die Gemeinde sollte für eine Parkfreiheit im Bereich des 
Wendehammers sorgen, damit die Zufahrt zum Grundstück gewährleistet bleibt.  

 
Die Freihalteflächen der Wendeanlage müssen zwingend beachtet und in den 
Bebauungsplan übernommen werden. 
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9 Trinkwasser 

Die Trink- und Löschwasserversorgung soll über das öffentliche Trinkwassernetz 
gewährleistet werden. 
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Anlage 1 
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 Anlage 2 


